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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1972

Norm

StGB §105 A2

Rechtssatz

Die Gewaltanwendung nach § 98 lit a StG (nunmehr § 105 StGB) erfordert eine Einwirkung auf den Körper des Opfers

unter Anwendung überlegener physischer Kraft, die dazu bestimmt und geeignet ist, einen vorhandenen oder doch zu

erwartenden Widerstand zu überwinden.
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